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ben, daß auch die späteren Lossprechung bestandenhaben mMag Hier ist noch vieles in Dunkel gehüllt, da 0S sich1immer  l mehr zeigt, daß die Frage der Bußpraxis NIC: auftf die e1n:TIache Formel: Olfentliche BuBße—PrivatbuBße zurückgeführt werdenkannn Es gab zweilellos schr le Zwischenformen. Und viel-e1iCcC leg der Kamp{i die Frage der Privatbuße daran,daß Inan sich Siar. die beiden exXxiremen Formen hält. Auchhier kann INnNan für Se1INe Aufklärung der Zwischenformen NUrdankbar se1n, INa auch SCe1INe eigene Lösung in dieser AlIlI-gemeinheit tür kaum möglich hält.

d S Sind 1Ur ein1ı Punkte duls dem inhaltreichen uch EsWIrd IUr Jahrzehnte 21n unerlälbnlicher Begleiter jeder BuBbfiorschungbleiben. Vielleicht schenkt uns der erl. e1inNe Erweiterung d UuSs den
bedeutend rhöhen
handschriftlichen Quellen, Das würde den Wert des Werkes noch
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In wel groben Abteilungen nimmt hier der bekannte Kennerder pafristischen Bußgeschichte den beiden wichtigsien FragenStellung: ZU Inhalt der kirchlichen Absolution und Zu Problemder Privatbuße. Beide löst QT in positivem Sinn, ‚W1e 0S Ja schonnach seinem Lehrbuch De paen1fentia vgl Scho | 1931 ] 628)erwarien Wäar. Hier kann er die Einzelfragengehender verTfolgen. Es wird sich Deli dem heu
genauer und ein-
igen Stand derBuBirage und besonders bei dem UUn einmal estehenden Zustarken Festhalten der Forscher ihrer eigenen AÄnsicht NIC|vermeiden assen, daß die Urteile über ein olches Gesamtwerkund auch über Einzelheiten schr verschieden austfallen. Ich moöchtedabei N1IC wliederholen, Was 1n Besprechung von dem völligTestgefahrenen Weg der moderneIl BuBßuntersuchung gesagt vorden1stT. Jedenfalls aber geben die bisher erschienenen Besprechungendes Werkes, selen S1C pOositiv, S1e negativ, nla ZUr Frage,OD nicht doch 2ine gewisse LOslösung VON der Vergangenheit nNOot-wendig ist, überhaupt das Problem weiterzuführen.So ist an 1n der rage der Privatbuße doch 1mM Laufe dereit soviel Erkenntnissen über die Verschiedenheit dereinzelnen ubiormen

Besprechung über Jun
gefiunden worden vgl die vorhergehendeann), daß mman Hun mit mancher enFragestellung nicht mm  hr auskommt. Das Problem muß vielweiter gefaDßt werden. Es kann heute NUur mehr wissenschafilicheFrage sein, Wer die C  ( C  O heute erkannten Formender uße ausgeuübt hat

dieser rien 1un
nd d S1e auigetreten Sind. einige„Privatbuße“‘ genannt werden und welche, 1STschlieBßlich e1ne Nebenfrage. Der Rezensent hat sich schon SeItJahren mi1t dahin entschieden, ZUr Oifentlichen Duße es das

fehlte.
nicht rechnen, wob21 die erweisung iın den Ordo paenitentiumDas ist jJedenfalls e1ine eindeutige Unterscheidung, damit der Einordnung ın die Büßerxlasse auch die starken Juristi-schen Folgen Yegeben INan aber a  es, Was N1IC„Öffentliche uße ist, Nun einfachhin unter dem Namen „Privat-Duße“‘ zusammentTasSen darf, ist eine Yalz andere rage Vielleichtwäre 0S 1ın der al besser, hier die einzelnen bekannten FormenYyenauer unferscheiden. annn würde die Einigung zweifellosleichter Se1n.
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Etiwas gahnz n1CcAes gilt Tür das ersie VoON behandelte DPro-
blem des Inhaltes der kirchlichen Absolution. Ist die un! oder
die Straie DZW. die äaußere Verbindung mit der Kirche ihr Inhalt?
Hier gehen die protestantische und die katholische Forschung
geirennte Wege, und 0S wäre schr VvVon Vorteil Yyewescll, venn
immer und immer wieder, wI1e OT manchen en gefian
hat, diese Unterscheidung klar und eindeutig nicht 1Ur gemacht,
sondern auch betont hätte. In der AKontroverse, die hier ührt,
steht der Rezensent sachlich auft seiner e1Te, ohne amı selbst-
verständlich jede einzelne eutung der Stellen (wie .. Gregors
des Gr.) unterschreiben wollen Vor em ist egruben,
daß N1IC 1Ur elne Stellen untersucht, ondern S12 ın den
Gesamtraum hineinstellt. So ge  nen S1e erst Yallz inren Lat-
sächlichen Inhalt, da 05 doch keinem Zweifel unterliegen kann,
daß manche Begriffe 1n der DPatristik noch viel volleren
ınn aben, als S1e iın der Scholastik UrC die Abstra  101 und
Gegenüberstellung ihn erhielten. Das macC die Durchforschung
natürlich schr dornenvoll und kann überspannten Forderungen
DZW. Fragestellungen iühren, die tatsächlich Tur diese eit gar
Nnıc möglich S1ind. uch hier gilt 0S also immer mehr aut Grund
uNserer heutigen Kenntnisse den veritfeinerten aßstab synthetischer
Untersuchung anzulegen und. den d ke herauszu-
schälen, adus dem INan dann IISCTC heutige Fragestellung erschlie-
Ben kannn Das wird Del der uße deshalb notwendiger
sein, als ler mehr als Del irgendeinem anderen Sakrament das
Priesterwirken und. das persönliche Abbüßen verbunden sind Wenn
selbst eute die Theologie hier noch NIC einem einheitlichen
Urteil über die Mitwirkung der <LC des DPoönitenten beim Sakra-
mentalen Wirken sın S12 materia oder I11UTE quasi-materia?) g -
kommen IsT, darf man weniger in der synthetischen Da-
tiristik klare Ösungen sıuchen über  4 den Grundgedanken hinaus, daß
die Absolution wirklich ursächliche Beziehung ZUu Siundennach-
lalß hat. Die gleiche aCcC wurde bald bald ausgedrückt.Ich für einen groben Vorteil des Buches, daß 05 das g '
rade deutlich zeigt, WI1e ich 0S gleichfalls als einen Vorteil des
Kampies dieses uch ansehe, WenNln. Woschmann 1n Se1INer Be-
sprechung noch e1inmal dasselbe als SC1Ne Ansicht wiederholt, WwWIe
er ja auch schon Irüher ausgeführt (vgl. jJetz RV

259 If.) Damit ist die Einheit der katholischen For-
schung iuür den Grundgedanken des nnaltes der Absolutionsgewaltdeutlichst gezeigt. Es kann er NuNn die weitere Aufigabe sSoe1n

zeigen, welche Idee oder Formulierung bei dem einen oder
deren Kirchenvater oder ın der e1nen oder anderen eit mehr her-
vorsticht. erg1ıbt sich auch hier eine Neue Fragestellung.
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Nachdem ich ın dieser Zeitschrift Schon VOT einiger eit den

ersien and dieses erkes anzeigen konnte (Schol H4920 Kist 0S eutfe SCHON möglich, auch den zweiten Band vorzulegen. Er
enthält die DPariser Magistriı der Franziskaner 301—351 der
Zisterzienser 0—37 der schwarzen Mönche 711—37 der
Schulbrüder VOI Val (380—385) der Regularkanoniker von alnt-
loi 0—39 der Augustinereremiten 00—41 der Karmeliten


